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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation 
 

116/2024 

Satzung 
vom 1. Juli 2024 

zur Änderung der Hauptsatzung 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Absatz 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136) hat der 
Rat der Stadt Essen in seiner Sitzung am 26.06.2024 folgende Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Hauptsatzung vom 27. Februar 2008, zuletzt geändert durch Satzung vom 7. Oktober 
2022, wird wie folgt geändert: 
 

§ 15 Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder 
Absatz 1 

 
Ratsmitglieder erhalten als Aufwandsentschädigung eine monatliche Pauschale und dane-
ben für die Teilnahme an Rats-, Bezirksvertretungs-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein 
Sitzungsgeld gemäß der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler 
Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung); Sitzungen von Unterausschüs-
sen, Arbeitskreisen und sonstigen Gremien, die aufgrund eines förmlichen Rats- oder Aus-
schussbeschlusses eingerichtet worden sind, gelten als Ausschusssitzungen. 
 
Die Zahl der ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen im Sinne des § 45 Absatz 3 GO NRW wird 
auf 185 pro Jahr beschränkt. 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt mit Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Essen in Kraft. 

 
* * * 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung gemäß § 7 
Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende Satzung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO NRW werden hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 1. Juli 2024 Der Oberbürgermeister 
 Thomas Kufen 
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117/2024 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 1. Juli 2024 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 01. September 2024 
im Stadtteil Essen–Borbeck 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Borbeck erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
01. September 2024; 41. Borbecker Marktfest  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Fürstäbtissinstraße ab Einmündung Borbecker Straße, Heinrich-Brauns-Straße, Am Brach-
land, Weidkamp, Dionysiuskirchplatz, Hülsmannstraße, Kraftstraße, Otto-Brenner-Straße, 
Borbecker Straße bis Einmündung Fürstäbtissinstraße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 1. Juli 2024 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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118/2024 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 1. Juli 2024 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 08. September 2024 
im Stadtteil Essen–Kettwig 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Kettwig erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
08. September 2024; 30. Brunnenfest  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Graf-Zeppelin-Straße ab Brederbachstraße bis Wilhelmstraße, Wilhelmstraße bis Freiligrath-
straße, Freiligrathstraße bis Gustavstraße, Gustavstraße bis Hauptstraße, Hauptstraße bis 
Einmündung Ruhrstraße, Ruhrstraße bis Brederbachstraße, Brederbachstraße bis Graf-Zep-
pelin-Straße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 1. Juli 2024 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kukfen 
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119/2024 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 1. Juli 2024 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 08. September 2024 
im Stadtteil Essen–Kupferdreh 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Kupferdreh erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
08. September 2024; 39. Sonnenblumenfest  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Kupferdreher Straße ab Sandstraße, Poststraße, Colsmanstraße, Hofstraße, Kupferdreher 
Markt, Bahnstraße, Kupferdreher Straße bis Benderstraße, Byfanger Straße bis Schwer-
mannstraße, Schwermannstraße bis Sandstraße, Sandstraße bis Kupferdreher Straße 
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 1. Juli 2024 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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120/2024 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 1. Juli 2024 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 15. September 2024 
im Stadtteil Essen–Altenessen 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Altenessen erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
15. September 2024; Altenessen; Stadtteilfest mit Herbstkirmes  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Altenessener Straße von der Einmündung Vogelheimer Straße bis zur Einmündung Johan-
niskirchstraße, Karlstraße bis zur Einmündung Wilhem-Nieswandt-Allee, Johanniskirchstraße 
bis zur Einmündung Wolbeckstraße, Wolbeckstraße, Winkhausstraße bis Vogelheimer 
Straße, Vogelheimer Straße bis zur Einmündung Altenessener Straße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 1. Juli 2024 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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121/2024 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 1. Juli 2024 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 15. September 2024 
im Stadtteil Essen–Werden 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Werden erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
15. September 2024; Herbstfest mit Stoff- und Tuchmarkt  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Kastellplatz, Hardenbergufer, Joseph-Breuer-Straße, Heckstraße, Wigstraße, Propsteistraße, 
Gelände der Folkwang-Universität, Klemensborn, Rittergasse bis Kastellplatz  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 

* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
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kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 1. Juli 2024 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 



Nr. 27/2024 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 19 

 
 
  



Nr. 27/2024 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 20 

122/2024 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 1. Juli 2024 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 27. Oktober 2024 
in der Essener Innenstadt 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag in der Essener Innenstadt erfolgt im zeitlichen und räum-

lichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Ladenöff-
nungsgesetz NRW):  

 
27. Oktober 2024; Eröffnung der Essener Lichtwochen  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Berliner Platz, Friedrich-Ebert-Straße, Schützenbahn einschl. der darüber gelegenen, posta-
lisch zum Porscheplatz gehörenden Rathaus-Galerie, Varnhorststraße, Hollestraße, Am 
Hauptbahnhof, Hachestraße, Hindenburgstraße, Ostfeldstraße bis Berliner Platz  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 1. Juli 2024 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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123/2024 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 1. Juli 2024 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 27. Oktober 2024 
im Stadtteil Essen–Kettwig 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Kettwig erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
27. Oktober 2024; 18. Kürbisfest  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Graf-Zeppelin-Straße ab Brederbachstraße bis Wilhelmstraße, Wilhelmstraße bis Freiligrath-
straße, Freiligrathstraße bis Gustavstraße, Gustavstraße bis Hauptstraße, Hauptstraße bis 
Einmündung Ruhrstraße, Ruhrstraße bis Brederbachstraße, Brederbachstraße bis Graf-Zep-
pelin-Straße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 1. Juli 2024 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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124/2024 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 1. Juli 2024 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 03. November 2024 
im Stadtteil Essen–Steele 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Steele erfolgt im zeitlichen und räum-

lichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Ladenöff-
nungsgesetz NRW):  

 
03. November 2024; Eröffnung 48. Steeler Weihnachtsmarkt  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Grenoblestraße ab Paßstraße, Henglerstraße, Grendtor, Paßstraße bis Grenoblestraße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 

* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-



Nr. 27/2024 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 27 

kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 1. Juli 2024 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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125/2024 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 1. Juli 2024 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 01. Dezember 2024 
im Stadtteil Essen–Kettwig 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Kettwig erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
01. Dezember 2024; Weihnachtsdorf  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Graf-Zeppelin-Straße ab Brederbachstraße bis Wilhelmstraße, Wilhelmstraße bis Freiligrath-
straße, Freiligrathstraße bis Gustavstraße, Gustavstraße bis Hauptstraße, Hauptstraße bis 
Einmündung Ruhrstraße, Ruhrstraße bis Brederbachstraße, Brederbachstraße bis Graf-Zep-
pelin-Straße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 1. Juli 2024 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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126/2024 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 1. Juli 2024 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 01. Dezember 2024 
im Stadtteil Essen–Borbeck 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Borbeck erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
01. Dezember 2024; Einschalten der 74. Borbecker Lichtwochen  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Fürstäbtissinstraße ab Einmündung Borbecker Straße, Heinrich-Brauns-Straße, Am Brach-
land, Weidkamp, Dionysiuskirchplatz, Hülsmannstraße, Kraftstraße, Otto-Brenner-Straße, 
Borbecker Straße bis Einmündung Fürstäbtissinstraße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 1. Juli 2024 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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127/2024 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 1. Juli 2024 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 01. Dezember 2024 
im Stadtteil Essen–Steele 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Steele erfolgt im zeitlichen und räum-

lichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Ladenöff-
nungsgesetz NRW):  

 
01. Dezember 2024; 48. Steeler Weihnachtsmarkt  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Grenoblestraße ab Paßstraße, Henglerstraße, Grendtor, Paßstraße bis Grenoblestraße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb der im 
Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer Geld-
buße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 

* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
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kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 1. Juli 2024 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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128/2024 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 1. Juli 2024 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 01. Dezember 2024 
im Stadtteil Essen–Werden 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Werden erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
01. Dezember 2024; 43. Werdener Weihnachtsmarkt  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Kastellplatz, Hardenbergufer, Joseph-Breuer-Straße, Heckstraße, Wigstraße, Propsteistraße, 
Gelände der Folkwang-Universität, Klemensborn, Rittergasse bis Kastellplatz  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 1. Juli 2024 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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129/2024 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 1. Juli 2024 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 01. Dezember 2024 
im Stadtteil Essen–Altenessen 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Altenessen erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
01. Dezember 2024; 12. Altenessener Adventmarkt  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide  
Straßenseiten) definiert:  
 
Altenessener Straße von der Einmündung Vogelheimer Straße bis zur Einmündung Johan-
niskirchstraße, Karlstraße bis zur Einmündung Wilhem-Nieswandt-Allee, Johanniskirchstraße 
bis zur Einmündung Wolbeckstraße, Wolbeckstraße, Vogelheimer Straße bis zur Einmün-
dung Altenessener Straße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 1. Juli 2024 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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130/2024 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 1. Juli 2024 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 15. Dezember 2024 
in der Essener Innenstadt 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag in der Essener Innenstadt erfolgt im zeitlichen und räum-

lichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Ladenöff-
nungsgesetz NRW):  

 
15. Dezember 2024; 52. Internationaler Weihnachtsmarkt Essen  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Berliner Platz, Friedrich-Ebert-Straße, Schützenbahn einschl. der darüber gelegenen, posta-
lisch zum Porscheplatz gehörenden Rathaus-Galerie, Varnhorststraße, Hollestraße, Am 
Hauptbahnhof, Hachestraße, Hindenburgstraße, Ostfeldstraße bis Berliner Platz  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 
  



Nr. 27/2024 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 45 

* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 1. Juli 2024 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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131/2024 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 1. Juli 2024 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 15. Dezember 2024 
im Stadtteil Essen–Rüttenscheid 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Rüttenscheid erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
15. Dezember 2024: 21. Wintermarkt  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Alfredstraße ab Einmündung Krawehlstr. bis zur Einmündung Manfredstr, Manfredstr., Ursu-
lastraße, Wittekindstr., Rüttenscheider Str. bis Einmündung Giradetstr., Giradetstr. (einbezo-
gen. Giradetcenter) bis Paulinenstr., Paulinenstr. bis Cäcilienstr., Witteringstr., Rüttenschei-
der Straße, Krawehlstr. bis zur Einmündung Alfredstr.  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 1. Juli 2024 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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Grün und Gruga - Untere Jagdbehörde 
 

132/2024 

Jagdgenossenschaft 
Steele-Freisenbruch/Eiberg und Essen-Horst-Eiberg 

 
Essen, den 26.06.2024 

 
Auslage 

 
Die Satzung der Jagdgenossenschaft  
 

Steele-Freisenbruch/Eiberg und Essen-Horst-Eiberg 
 
liegt zur Einsichtnahme der Mitglieder*innen der Jagdgenossenschaft bis zum 20.Juli 
2024 in den Räumlichkeiten der Abteilung Waldungen und Baumpflege, Eichenstraße 
12, 1. OG aus.  
Anmeldung unter Joshua.Hoell@gge.essen.de erbeten. 
 
Stadt Essen 
als Notjagdvorstand, Joshua Höll, Jurist 
 
Postalisch:  
Der Oberbürgermeister 
 
FB 67 Grün und Gruga 
Abteilung Waldungen und Baumpflege 
 
 
Eichenstraße 12 
45133 Essen 
 
 
  

mailto:Joshua.Hoell@gge.essen.de
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Amt für Straßen und Verkehr 
 

133/2024 

Straßenbenennung 
 
Änderungen in der Nummerierung von Gebäuden: 
 
Alte Bezeichnung      Neue Bezeichnung 
 
Stadtteil Schonnebeck 
 
Schonnebeckhöfe 64      Gustav-Heinemann-Platz 1 
Gustav-Heinemann-Gesamtschule 
(Gemarkung Schonnebeck, Flur 9,  
Flurstücke 122,129,130,131,132) 
 
Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) gilt diese Bekanntmachung am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Essen als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
erheben. 
 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, in 45879 Gelsen-
kirchen zu erheben.  
 
02. Juli 2024 Der Oberbürgermeister 

 Im Auftrage 
 

 gez. Najda 
 88-66 590 
 
 
  



Nr. 27/2024 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 52 

 

Sonstige Bekanntmachungen 
 

Sparkasse Essen 
 

134/2024 

Aufgebote von Sparurkunden 
 
Folgende von uns ausgestellte Sparurkunden sollen für kraftlos erklärt werden: 
 
 300 241 527 5 439 113 824 7 
 350 100 758 1 300 232 052 5 
 300 238 950 4 300 091 151 5 
 300 111 762 5 340 105 048 3 
 415 126 016 5  
 
An die Inhaber dieser Sparurkunden ergeht die Aufforderung, binnen 3 Monaten ihre Rechte 
unter Vorlegung der Sparurkunde anzumelden; andernfalls werden die Sparurkunden für 
kraftlos erklärt. 
 
Essen, den 20.06.2024 Sparkasse Essen 
 Erler Oster 
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Öffentliche Zustellungen 
 

135/2024 

Liste der öffentlichen Zustellungen 
 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Abdiasis, Ahmed  Jugendamt, 
   88-51 268 
 
Alauoid Alawad Frohnhauser Str. 400 JobCenter Essen West, 
Almalham, Ziad 45144 Essen  88-56 927 
 
Brachschoß, Tobias Maxstr. 17 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 137 
 
Brangenberg, Sandro Altendorfer Str. 331 JobCenter Essen West, 
 45143 Essen  88-56 934 
 
Guckel, Ulrich Hafenstr. 1 JobCenter Essen Mitte, 
 45356 Essen  88-56 137 
 
Hashim Mahmud, Hansastr. 6 JobCenter Essen Nord-Ost, 
Schavin 59425 Unna  88-56 451 
 
Horbach, Ruslan Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 103 
 
Hussain, Khalil Juan Karolingerstr. 123 JobCenter Essen Mitte, 
 45326 Essen  88-57 126 
 
Jungmann, Jeremy Siemensstr. 31 JobCenter Essen West, 
 45143 Essen  88-56 924 
 
Jurat, Manuel Damian Archenholzstr. 16 JobCenter Essen West, 
 45144 Essen  88-56 914 
 
Littau, Sergej Hangetal 73 Amt für Soziales und Wohnen, 
 45141 Essen  88-50 515 
 
Melzow,  Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
Luca Maximilian 45127 Essen  88-56 103 
 
Menkel, Laura Dammannstr. 32 – 38 JobCenter Essen Mitte-Nord, 
 45138 Essen  88-56 225 
 
Miemietov, Rifat  Jugendamt, 
   88-51 634 
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Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Petrovich, Sofia Schuirweg 107 JobCenter Essen Süd I, 
 45133 Essen  88-56 764 
 
Rudyi, Oleh  Jugendamt, 
   88-51 277 
 
Schnadhorst, Jennifer  Jugendamt, 
   88-51 662 
 
Suciu, Mihai-Adrian Vorrathstr. 23 JobCenter Essen 
 45139 Essen Zentr. Dienste, 
   88-56 588 
 
Wille, Detlef Kleinstr. 45 JobCenter Essen Nord-West, 
 45356 Essen  88-56 513 
 
Wille, Detlef Kleinstr. 45 JobCenter Essen Nord-West, 
 45356 Essen  88-56 513 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
 
 




